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III. Nachtrag zum Personalgesetz 
 

 

Erlassen am 11. März 2025 

 

 

Der Kantonsrat des Kantons St.Gallen 

 

hat von der Botschaft der Regierung vom 18. Juni 20241 Kenntnis genommen und 

 

erlässt: 

 

 

I. 
 

Der Erlass «Personalgesetz vom 25. Januar 2011»2 wird wie folgt geändert: 

 

Art. 4 b) LeitbildInstrumente  

1 Die Regierung und die selbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalten nach Art. 2 Abs. 2 

Ziff. 1 dieses Erlasses erlässt ein Leitbild über die Personalpolitikschaffen Instrumente zur 

Gestaltung und Umsetzung der Personalpolitik und sorgen für eine stufengerechte Per-

sonal- und Führungsentwicklung.  

 
2 Sie schafft die notwendigen Voraussetzungen für die Umsetzung des Leitbildes und überprüft 

esüberprüfen die Umsetzung der Personalpolitik regelmässig.  

 

 

Art. 6 Sozialpartnerschaft 

 b) Information 

1 Die Regierung informiert die Verbände des Staatspersonals frühzeitig und umfassend über 

Gestaltung und Umsetzung der Personalpolitik sowie über wichtige Personalangelegenheiten.  

 
2 Sie gibt den Verbänden des Staatspersonals Gelegenheit zur Vernehmlassung oder führt Ver-

handlungen und Anhörungen durch, insbesondere über:  

a) Änderungen dieses Erlasses;  

b) Erlass und Änderungen von Verordnungsrecht und weiteren Ausführungsbestimmungen 

zu diesem Erlass; 

bbis) Entwicklungen im Lohnsystem; 

c) Umstrukturierung der Staatsverwaltung;  

d) Übertragung von Teilen der Staatsverwaltung an Dritte; 

e) Erlass eines Sozialplans.  

 
3 Sie erlässt durch Verordnung ergänzende Bestimmungen.  

 

  

                                                   
1  ABl 2024-00.160.457. 
2 sGS 143.1. 
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Art. 9 Arbeitgeberin oder Arbeitgeber 

1 Als Arbeitgeberin oder Arbeitgeber nach diesem Erlass handeln:  

a) Regierung, Departemente und Staatskanzlei; 

b) Departemente und Staatskanzlei; 

c) nach Gesetz oder zwischenstaatlicher Vereinbarung zuständige Organe von Gerichten 

und anderen Justizbehörden, selbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalten und weiteren 

Institutionen.; 

d) nach Gesetz oder zwischenstaatlicher Vereinbarung zuständige Organe von selb-

ständigen öffentlich-rechtlichen Anstalten und weiteren Institutionen. 

 
2 Die besonderen gesetzlichen Bestimmungen betreffend die Parlamentsdienste, die  

Finanzkontrolle und die Fachstelle für Datenschutz bleiben vorbehalten.3 

 

 

Art. 10 Zuständigkeit  

 a) Regierung 

1 Die Regierung ist zuständig für Begründung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses von:  

a) Generalsekretärin oder Generalsekretär;  

b) Leiterin oder Leiter eines Amtes oder einer Anstalt; 

c) Leiterin oder Leiter des Dienstes für politische Planung und Controlling;  

d) … 

e) weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach besonderen gesetzlichen Bestimmungen.  

 
2 Sie kann durch Verordnung die Zuständigkeit für Begründung und Beendigung auf weitere  

Arbeitsverhältnisse ausdehnen.  

 

 

Art. 11 b) Departemente, und Staatskanzlei sowie Gerichte und andere Justizbehörden 

1. Grundsatz 

1 Für Begründung und Beendigung sowie Gestaltung des Arbeitsverhältnisses sind zuständig: 

Soweit nicht die Regierung zuständig ist, sind die Departemente und die Staatskanzlei 

für Begründung und Beendigung sowie Gestaltung der Arbeitsverhältnisse ihrer Mit- 

arbeiterinnen und Mitarbeiter zuständig. 

a) Departement und Staatskanzlei, soweit nicht die Regierung zuständig ist;  

b) Gerichte und andere Justizbehörden nach besonderen gesetzlichen Bestimmungen.  

 
2 Das Departement kann seine Zuständigkeit ganz oder teilweise an das Generalsekre- 

tariat sowie an Ämter und Anstalten, die Staatskanzlei an ihre Dienststellen über- 

tragen.  

 
3 Das Amt und die Anstalt können die Zuständigkeit für die Gestaltung des Arbeits- 

verhältnisses an Abteilungen übertragen.  

 

 
Art. 12 wird aufgehoben. 

 

  

                                                   
3  Art. 7c, 42d und 42e des Staatsverwaltungsgesetzes vom 16. Juni 1994, sGS 140.1; Art. 28 des Daten-

schutzgesetzes vom 20. Januar 2009, sGS 142.1. 
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Art. 12bis (neu) c) Gerichte und andere Justizbehörden 

1 Die Gerichte und anderen Justizbehörden sind nach besonderen gesetzlichen Bestim-

mungen für Begründung und Beendigung sowie Gestaltung der Arbeitsverhältnisse ihrer 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuständig.  

 

 

Art. 12ter (neu) d) selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten 

1 Die selbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalten und weiteren Institutionen sind nach 

besonderen gesetzlichen Bestimmungen für Begründung und Beendigung sowie Gestal-

tung der Arbeitsverhältnisse ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuständig.  

 

 

Art. 13 Personalamt  

1 Das Personalamt unterstützt Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in der Umsetzung der Perso-

nalpolitik und in der einheitlichen Anwendung des Personalrechts.: 

a) übernimmt eine strategische Rolle in der Entwicklung und Gestaltung der Personal-

politik der Regierung; 

b) unterstützt die Regierung, die Departemente, die Staatskanzlei, die Gerichte und an-

deren Justizbehörden sowie die selbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalten und 

weiteren Institutionen in der Umsetzung der Personalpolitik und in der einheitlichen 

Anwendung des Personalrechts; 

c) stellt die Personaladministration für die Regierung, die Departemente, die Staats-

kanzlei sowie die Gerichte und anderen Justizbehörden sicher. Es kann die Perso-

naladministration auch für selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten und weitere 

Institutionen übernehmen. 

 
2 Die Regierung erlässt durch Verordnung Bestimmungen über Aufgaben und Zuständigkeiten 

des Personalamtes.  

 

 

Art. 36 Lohn 

 a) Bemessung 

1 Der Lohn bemisst sich:  

a) nach den Anforderungen der Stelle;  

b) nach den persönlichen Eigenschaften, insbesondere Ausbildung, Qualifikation, Leistung 

und Erfahrung der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters.;  

c) im Rahmen von Referenzfunktionen und den ihnen zugeordneten Lohnbändern.  

 
2 Bei vergleichbarer Ausbildung, Qualifikation, Leistung und Erfahrung wird gleicher Lohn für 

gleiche oder gleichwertige Arbeit ausgerichtet.  

 
3 Wurde die Erwerbstätigkeit zur unentgeltlichen Erfüllung von Familien-, Eltern- oder Betreu-

ungspflichten vorübergehend ausgesetzt, werden die damit verbundenen Erfahrungen mit- 

berücksichtigt.  
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Art. 38a (neu) c) Referenzfunktionskommission  

1 Die Pflege des Systems der Referenzfunktionen nach Art. 36 Abs. 1 Bst. c dieses Erlas-

ses obliegt einer Referenzfunktionskommission. Sie wird von der Regierung eingesetzt 

und ist insbesondere: 

a) als Entscheidgremium für die Zuordnung von Stellen zu Referenzfunktionen in den 

Departementen und der Staatskanzlei sowie den anderen Justizbehörden zuständig. 

Abs. 2 dieser Bestimmung bleibt vorbehalten; 

b) als beratendes Gremium betreffend die Zuordnung von Stellen zu Referenzfunktio-

nen bei den Gerichten und den Parlamentsdiensten tätig. 

 
2 Die Referenzfunktionskommission kann Fälle von grundsätzlicher Bedeutung, welche 

die Zuordnung von Stellen zu Referenzfunktionen in den Departementen und der Staats-

kanzlei betreffen, der Regierung zum Entscheid vorlegen.  

 

 

Art. 52 Verordnung 

1 Die Regierung erlässt durch Verordnung ergänzende Bestimmungen über Lohn, Lohnfortzah-

lung und weitere Entschädigungen, einschliesslich solcher über die Referenzfunktionen 

sowie über Organisation und Aufgaben der Referenzfunktionskommission. 

 
2 Die Regierung regelt durch Verordnung die Pflicht der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters zur 

Ablieferung von nicht im Lohn enthaltenen finanziellen Abgeltungen von Tätigkeiten, die nach 

Vereinbarung mit der Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber in der Arbeitszeit ausgeübt werden 

können.  

 

 

II. 
 

[keine Änderung anderer Erlasse] 

 

 

III. 
 

[keine Aufhebung anderer Erlasse] 

 

 

IV. 
 

1. Die Regierung bestimmt den Vollzugsbeginn dieses Nachtrags. 

 

2. Dieser Nachtrag untersteht dem fakultativen Gesetzesreferendum.4 

 

 

Die Präsidentin des Kantonsrates: 

Barbara Dürr 

 

Der Generalsekretär des Kantonsrates: 

Lukas Schmucki 

 

                                                   
4  Art. 5 RIG, sGS 125.1. 
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